
Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung 

Präambel 

Aufgrund der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
5.3.2024 (GV. NRW. S. 155), der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 
618), des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
– LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470) und der §§ 1, 2 
und 5 des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Ab-
wasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen – AbwAG NRW) vom 8.7.2016 (GV. NRW. S. 559) 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4.5.2021 (GV. NRW. S. 560) hat der Rat 
der Stadt Münster in der Sitzung am 25.03.2026 die folgende Änderung der Abwassergebüh-
rensatzung der Stadt Münster (AGS) vom 11.11.2012 (Amtsblatt der Stadt Münster 2012 
S. 176), zuletzt geändert durch die 12. Änderungssatzung vom 12.12.2025 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 29/2025 S. 401), beschlossen: 

Artikel I 

In § 2 Absatz 2 Ziffer 2.1 werden die Sätze 3 bis 5 aufgehoben.  

§ 2 Absatz 2 Ziffer 2.4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 6a Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 2 Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

Absatz 1 Ziffer 1.1, Absatz 2 2 Ziffern 2.1 und 2.4 sowie § 6a Absatz 4 gelten entsprechend. 

Artikel II 

Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

§ 6a Festsetzung der Gebühr 

(1) Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Gebühren wird jeweils in ei-
nem Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren können zusammen mit anderen 
vom Gebührenschuldner zu entrichtenden Abgaben, einschließlich der Grundsteuer, 
im jeweils gleichen Gebührenbescheid festgesetzt werden. 

(2) Der jeweilige Gebührenbescheid über die jährlich zu entrichtenden Gebühren (Jahres-
gebührenbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres 
für das jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch jeweils auch erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt, auch erst nach der in § 7 vorgesehenen Fälligkeit von auf die festzu-
setzenden Gebühren zu leistenden Zahlungen, ergehen. 



(3) Sofern und soweit sich während des laufenden Kalenderjahres und nach Erlass des 
Jahresgebührenbescheids die Grundlagen für die Bemessung der jährlich zu entrich-
tenden Gebühren ändern, sodass die geänderte Bemessungsgrundlage im Jahresge-
bührenbescheid noch keine Berücksichtigung finden konnte, ergeht ein Bescheid über 
die Änderung des Jahresgebührenbescheids, aus welchem sich die veränderte Höhe 
der vom Gebührenschuldner für das betreffende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebüh-
ren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid). Bis zur Bekanntgabe des Jahresge-
bührenänderungsbescheids bleiben die in dem Jahresgebührenbescheid festgesetz-
ten Zahlungspflichten bestehen. Unterschreitet die Summe der auf die Jahresgebühren 
bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten Zahlungen 
den Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, hat 
der Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach Erhalt des Jahresgebührenände-
rungsbescheids auszugleichen. Übersteigt die Summe der auf die Jahresgebühren bis 
zur Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten Zahlungen den 
Betrag, auf den sich die auf die Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu diesem 
Zeitpunkt nach dem Jahresgebührenänderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet 
die Stadt den sich zugunsten des Gebührenschuldners ergebenden Differenzbetrag 
mit den von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitzabgaben im nächsten Jahresge-
bührenbescheid; sollte der Gebührenschuldner – auch künftig – nicht zur Leistung wei-
terer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein, verrechnet die Stadt den Betrag mit sons-
tigen offenen Zahlungsrückständen des Gebührenschuldners oder erstattet den Diffe-
renzbetrag durch Überweisung auf ein vom Gebührenschuldner zu benennendes 
Konto. 

(4) Die Schmutzwassergebühr wird im Jahresgebührenbescheid bei der erstmaligen Ein-
leitung von Schmutzwasser von einem Grundstück in die öffentliche Abwasseranlage 
in dem betreffenden Erhebungszeitraum auf Grundlage eines von der Stadt geschätz-
ten Wasserverbrauchs und in den folgenden Erhebungszeiträumen jeweils auf Grund-
lage des im Vorjahr abgelesenen Jahresfrischwasserverbrauches zunächst vorläufig 
erhoben und nach Erhalt der Mitteilung von seiten der Stadtwerke Münster der im Er-
hebungszeitraum abgelesenen jährlichen Frischwassermenge durch die Stadt Münster 
endgültig festgesetzt. Die Vorauszahlungen werden auf Grundlage des jeweils gelten-
den Gebührensatzes ermittelt. Im Hinblick auf den etwaigen Differenzbetrag zwischen 
den geleisteten Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr und der endgültig für 
das Schmutzwasser festgesetzten Jahresgebühr erfolgt eine Nachzahlung bzw. Ver-
rechnung oder Erstattung entsprechend Absatz 3 Sätze 3 und 4.  

(5) Der Gebührenbescheid für die jeweils nur bei Inanspruchnahme der entsprechenden 
Leistung der Stadt anfallenden Gebühren gemäß Ziffern 4 und 5 des Gebührentarifs 
ergehen jeweils nach Erbringung der gebührenauslösenden Leistung durch die Stadt. 

(6) Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG NRW i. V. m. 
§ 169 AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht oder nicht in voller Höhe veranlagter 
Gebühren auch nach Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraums eine Nacherhebung 
durchführen. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt nachträglich von Tat-
sachen Kenntnis erlangt, die eine erstmalige oder anders zu beziffernde Gebührenbe-
rechnung erfordert oder ermöglicht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden oder zu 



niedrigen Veranlagung von Gebühren geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen. 

Artikel III 

§ 7 wird wie folgt neu gefasst. 

§ 7 Fälligkeit 

(1) Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren werden in Vier-
teljahresraten – hinsichtlich des Schmutzwassers bis zur endgültigen Festsetzung als 
Abschlagszahlungen – jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig, soweit sich aus 
den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden Jahres fällig, wenn der gesamte Jah-
resbetrag der Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unterhaltung sonstiger Gewäs-
ser, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zuzüglich des Jahresbetrages der Grund-
steuer (Grundbesitzabgaben) 15,00 € nicht übersteigt. 

(3) Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres wird der Jahresbetrag fällig, wenn die 
Summe der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € nicht übersteigt. 

(4) Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. fällig, wenn aufgrund eines entspre-
chenden, zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, der erstmalig die Verän-
derung der Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiedenen Antrages des Gebühren-
schuldners zu diesem Zeitpunkt alle für das Grundstück zu zahlenden Grundbesitzab-
gaben fällig werden. Der Antrag auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben 
hin zu einer Fälligkeit des gesamten Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann 
je betroffenem Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom Gebührenschuldner zu 
entrichtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzelne hiervon erfasste 
Abgabenarten beschränkt werden. Auf diesen Antrag findet im Übrigen § 28 Absatz 3 
Grundsteuergesetz entsprechende Anwendung, soweit dieser nicht unmittelbar zur An-
wendung gelangt. 

(5) Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jahresgebührenbescheid erst nach einem 
der für ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten Fälligkeitszeitpunkte zu, so 
sind die für den oder die vorangegangenen Fälligkeitszeitpunkt(e) geschuldeten Zah-
lungen erst innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Jahresgebührenbescheids 
zu leisten; hinsichtlich der noch nicht eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem betref-
fenden Kalenderjahr finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung. 

(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die nach Absatz 1 
zu entrichtende Vierteljahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende Kalenderviertel-
jahr sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halbjahresrate für das zu diesem Zeit-
punkt laufende Kalenderhalbjahr innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des ersten 
dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides fällig. In den Fällen 
der Absätze 2 und 4 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des ersten dem Gebührenschuldner bekanntgegebenen Gebührenbescheides fällig, 
wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entsteht; im 



Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fälligkeitsregelung gemäß Absatz 2 bzw. Ab-
satz 4. Ab dem Kalenderjahr, das auf dasjenige folgt, in welchem die Gebührenpflicht 
begonnen hat und für welches die vorstehende abweichende Fälligkeitsregelung gilt, 
finden die allgemeinen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 Anwendung. 

(7) Der vom Gebührenschuldner etwa nachzuzahlende bzw. der von der Stadt etwa zu 
erstattende Differenzbetrag zwischen den bis zur Bekanntgabe des Jahresgebüh-
renänderungsbescheids auf die Jahresgebühren geleisteten Zahlungen und den nach 
dem Jahresgebührenänderungsbescheid zu leistenden Zahlungen (§ 6a Abs. 3 S. 3 
und 4) wird einen Monat nach Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbescheids 
zur Zahlung fällig. Dies gilt für den etwaigen Differenzbetrag zwischen den geleisteten 
Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr und der endgültig für das Schmutz-
wasser festgesetzten Jahresgebühr (§ 6a Abs. 4) entsprechend. 

(8) Die Gebühren nach Ziffern 4 und 5 des Gebührentarifs werden grundsätzlich innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

(9) Erstmals oder in veränderter Höhe nachträglich festgesetzte Gebühren (§ 6a Abs. 6) 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids, in dem deren erst-
malige oder geänderte Festsetzung erfolgt, zur Zahlung fällig. 

Artikel IV – Inkrafttreten 

Diese Satzung und damit die Änderung der Abwassergebührensatzung tritt rückwirkend mit 
Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. 

 


